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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im November 2020 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz
über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich (StADG),
welches eine Totalrevision des Bundesgesetzes über die Durchführung von
zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
aus dem Jahr 1951 darstellte. Die Revision sei nötig geworden, da das ursprüngliche
Gesetz in den letzten 70 Jahren nur wenig Anpassungen erfahren habe, während das
internationale Steuerrecht einem steten Wandel unterworfen sei, so der Bundesrat. Er
schlug daher eine Ergänzung mit neuen Regelungsbereichen vor, um auch in Zukunft
sicherzustellen, dass Abkommen im Steuerbereich rechtssicher abgeschlossen werden
können. Konkret soll das StADG die Durchführung von Verständigungsverfahren regeln.
Diese beruhen auf Doppelbesteuerungsabkommen oder anderen bilateralen Abkommen
und ermöglichen es den zuständigen Behörden, auf Antrag einer steuerpflichtigen
Person zu versuchen, eine abkommenswidrige Besteuerung zu beseitigen. Laut
Bundesrat sei die Zahl dieser Verfahren in den vergangenen Jahren stark gestiegen,
eine gesetzliche Regelung hinsichtlich ihrer Durchführung und Umsetzung fehle aber
bislang. Darüber hinaus enthalte das StADG auch wesentliche gesetzliche Regelungen
zur Entlastung von der Verrechnungssteuer aufgrund internationaler Abkommen, sowie
Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der Anrechnung ausländischer
Quellensteuern. Ein revidiertes StADG schaffe Rechtssicherheit für steuerpflichtige
Personen, aber auch für die kantonalen Steuerbehörden, das ESTV und das SIF. Die
Vorlage entspricht gemäss Botschaft der Legislaturplanung 2019-2023, da sie der
nachhaltigen Sicherung des Wohlstands diene und zur Nutzung der Chancen durch
Digitalisierung beitrage. Die Vernehmlassung hatte den Bundesrat dazu veranlasst,
nebst verschiedenen inhaltlichen und sprachlichen Präzisierungen auch die Kantone
besser in die Verständigungsverfahren miteinzubeziehen. So sollen die kantonalen
Steuerbehörden mit der neuen Fassung des Bundesrates über das Recht verfügen, eine
Besprechung der wesentlichen Sachverhalts- und Rechtsfragen mit dem SIF zu
verlangen. 

Nachdem die WAK-SR den Gesetzesentwurf einstimmig zur Annahme empfohlen hatte,
kam dieser in der  Frühjahrssession 2021 in die kleine Kammer. Martin Schmid (fdp, GR)
– Sprecher der vorberatenden Kommission – hob die Vorzüge der Revision hervor. Der
Ständerat trat ohne Gegenstimme auf das Geschäft ein, ergänzte die Vorlage aber um
einige Punkte, mit denen sich der Bundesrat einverstanden zeigte. So soll
Gesuchstellenden im Rahmen von Verständigungsverfahren ein Anhörungsrecht
eingeräumt werden; Kosten aus verfahrensmässigen Verzögerungen sollen nicht
zulasten der betroffenen Unternehmen gehen und Sekundärberichtigungen aufgrund
von Verständigungsvereinbarungen sollen nicht zu Verrechnungssteuer- und
Emissionsabgabefolgen führen. Der Ständerat nahm den derart leicht angepassten
Entwurf in der Gesamtabstimmung mit 44 Stimmen einstimmig an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

Im Vorfeld der Herbstsession beriet die WAK-SR das Doppelbesteuerungsabkommen
mit Saudi-Arabien und beantragte dem Ständerat mit 7 zu 1 Stimmen (bei 2
Enthaltungen), diesem zuzustimmen. Kommissionssprecher Levrat (sp, FR) unterstützte
die Vorlage in der Herbstsession zwar ausdrücklich, teilte aber auch gewisse Bedenken
mit. Diese bezogen sich auf die steuerliche Behandlung von Unternehmen, die in Saudi-
Arabien Dienstleistungen erbringen, ohne dort einen Sitz oder eine ständige
Niederlassung zu haben. Die OECD und die Schweiz, wie auch die Mehrheit der UNO-
Staaten, unterstellten derartige Betriebe erst ab 183 Arbeitstagen innerhalb von zwölf
Monaten und physischer Präsenz einer Steuerpflicht. Unter saudi-arabischem Recht
reiche dafür jedoch bereits eine virtuelle Präsenz aus, erklärte Levrat. Gerade bei
Unternehmen mit Beratungsleistungen führten diese unterschiedlichen Definitionen
unter Umständen zu Divergenzen. Ständerat Levrat stellte aber in Aussicht, dass man
nach Abschluss des Abkommens ein Verständigungsverfahren einleiten könne, um die
genaue Auslegung des Abkommens durch die saudischen Behörden zu klären. Martin
Schmid (fdp, GR) zeigte sich diesem Verständigungsverfahren gegenüber kritisch, da ein
solches in der Praxis mehrere Jahre in Anspruch nehme. Bundesrat Maurer
beschwichtigte die Gemüter mit der Erklärung, dass die Frage der Betriebsstätten in
mehreren Abkommen der Schweiz gleich gelöst worden sei, auch wenn es nicht dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
AMANDO AMMANN
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Schweizer Ideal und dem UNO-Standard entspreche. Wenn man diese Lücke beheben
wolle, dann müsse man demnach zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen neu
aufrollen. Bundesrat Maurer verdeutlichte, dass ein Abkommen, welches trotz Lücke
sehr vieles regle, der Alternative ohne Abkommen vorzuziehen sei. Der Ständerat nahm
den Entwurf mit 24 zu 2 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) deutlich an. 
In der Schlussabstimmung bestätigte der Ständerat das klare Ergebnis mit 29 zu 4
Stimmen (bei 11 Enthaltungen), während es im Nationalrat durch die zahlreichen
Enthaltungen der SVP-Fraktion und der Nein-Stimmen der Grünen und SP mit 79 zu 78
Stimmen (bei 38 Enthaltungen) noch einmal spannend wurde. 2

Nachdem der Nationalrat die Änderungen des Ständerats ohne grössere Diskussion
angenommen, selbst aber eine sprachliche Präzisierung am Gesetzestext vorgenommen
hatte, gelangte das Bundesgesetz über die Durchführung von internationalen
Abkommen im Steuerbereich zur Differenzbereinigung in der Sommersession 2021
noch einmal in die kleine Kammer. Martin Schmid (fdp, GR) empfahl dem Ständerat im
Namen der WAK-SR, dem Nationalrat zu folgen. Die Kantonskammer bereinigte die
Differenz in der Folge einstimmig. Auch in der Schlussabstimmung wenige Tage später
nahmen beide Räte die Vorlage jeweils einstimmig an. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2021
AMANDO AMMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Dezember 2015 befasste sich der Ständerat erstmals mit dem Bundesgesetz über die
Unternehmenssteuerreform III (USR III), das der Bundesrat im Juni präsentiert hatte
und mit dem er den Unternehmensstandort Schweiz zu stärken beabsichtigte. Der
Vorschlag des Bundesrats verfolgte zwei Stossrichtungen: Zum einen sollten die
international nicht mehr akzeptierten Steuerermässigungen von Holding-, Domizil- und
gemischten Gesellschaften abgeschafft werden, zum andern plante der Bundesrat, die
Kantone bei der Senkung der Gewinnsteuersätze, die formell kein Bestandteil der USR
III waren, finanziell zu unterstützen. Die Stossrichtungen der Vorlage waren in ihren
Grundzügen in der kleinen Kammer unbestritten. In den Detailfragen beschlossen die
Ständerätinnen und Ständeräte indes einige Differenzen zum Bundesrat. Mit 26 zu 19
Stimmen folgten sie dem Antrag der vorberatenden Wirtschaftskommission (WAK-SR),
die sich mit 7 zu 4 Stimmen für die Beibehaltung der Emissionsabgaben auf Eigenkapital
ausgesprochen hatte. Dies sei kein zentraler Punkt der Reform. Zudem liessen sich so
jährlich rund CHF 230 Mio. sparen, argumentierte Ständerat Zanetti (sp, SO) im Namen
der Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Keller-Sutter (fdp, SG) hatte für den
Vorschlag des Bundesrats Partei ergriffen – erfolglos. Auch bei der Frage, wie hoch
Dividenden künftig besteuert werden sollten, schuf der Ständerat eine Differenz zur
Regierung. Der Antrag der WAK-SR, dem Vorschlag des Bundesrates zu folgen und die
Teilbesteuerung von Dividenden auf 70% zu vereinheitlichen, scheiterte mit 19 zu 26
Stimmen an einem Minderheitsantrag Schmid (fdp, GR), der den Kantonen in dieser
Frage weiterhin die Federführung überlassen wollte. Die Erhöhung hätte dem Bund CHF
100 Mio. und den Kantonen rund CHF 330 Mio. Mehreinnahmen pro Jahr beschert. Eine
Minderheit Fetz (sp, BS), die Dividenden zu 100% besteuern wollte, war in der kleinen
Kammer indes chancenlos. Wenig überraschend stimmten die Standesvertreter mit 35
zu 6 Stimmen bei 4 Enthaltungen einem Kommissionsantrag, die Kantonsanteile an der
direkten Bundessteuer statt nur auf 20,5 direkt auf 21,2% zu erhöhen, zu. Dadurch
sollten die Kantone zusätzlichen Spielraum zur Senkung der kantonalen
Gewinnsteuersätze erhalten. Dem Bund gingen dadurch rund CHF 150 Mio. jährlich
verloren. Eine weitere Differenz schuf der Ständerat im Bereich des Steuerabzugs von
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Mit 25 zu 19 Stimmen hiess er einen
Antrag seiner WAK-SR gut, die sogenannte Inputförderung auf 150% der F&E-Mittel zu
begrenzen. Die Kommission wollte damit der Gefahr einer Nullbesteuerung und eines
zu starken kantonalen Steuerwettbewerbs begegnen. Ohne Erfolg blieb indes der Antrag
einer Minderheit Germann (svp, SH), die eine zinsbereinigte Gewinnsteuer in die
Vorlage aufnehmen wollte. Die Bedenken der Kommissionsmehrheit zur internationalen
Akzeptanz einer solchen Massnahme und zu den drohenden Mindereinnahmen bei
Bund (CHF 270 Mio.) und Kantonen (CHF 350 Mio.) teilten in der ersten Beratungsrunde
30 der 44 abstimmenden Ständeräte. Dies passte zum Grundtenor der ersten
ständerätlichen Beratungsrunde, das "Fuder nicht überladen" zu wollen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2015
DAVID ZUMBACH
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Der Kanton Basel-Landschaft hatte am 28. September 2015 eine Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern eingereicht, die in der
Wintersession 2016 vom Ständerat behandelt wurde. Diese sah vor, das Bundesgesetz
über direkte Bundessteuer (DBG) sowie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) so zu vereinfachen, dass die
gesetzlichen Grundlagen leichter verständlich werden und das Ausfüllen der
Steuererklärung sowie ihre Überprüfung weniger Zeit in Anspruch nehmen würden.
Ausdrücklich erwähnt wurden dabei drei Aspekte: Der Eigenmietwert sowie der
Hypothekarzinsenabzug sollten abgeschafft, die allgemeinen (anorganischen) Abzüge
aufgehoben und die Ausscheidungs- und Bewertungsregeln bei der interkantonalen
Besteuerung sollten so weit wie möglich einheitlich festgelegt werden. Mehrerträge aus
diesen Vereinfachungsmassnahmen sollten durch eine entsprechende Anpassung des
Steuertarifs verhindert werden. Gegenüber den Kantonen seien hingegen keine
Vorschriften zu erlassen, damit die Vereinfachung die kantonale Tarifhoheit nicht
gefährde. Martin Schmid (fdp, GR) empfahl für die WAK-SR die Ablehnung der
Standesinitiative, unter anderem weil die Kommission die vollständige Aufhebung der
(anorganischen) Abzüge ablehne und die Frage der Wohneigentumsbesteuerung bereits
in der Motion Egloff und einer Motion der RL-Fraktion beraten werde. Er wies des
Weiteren darauf hin, dass seit 2005 18 Vorstösse zur Vereinfachung der
Steuererhebung eingereicht worden seien. Zwar wünschten sich gemäss Schmid alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Vereinfachung, in der Realität sorge aber
das Parlament selbst für eine weitere Verkomplizierung, so dass die Kommission nicht
mit einer konsensfähigen Lösung rechne. In der Folge sprach sich der Ständerat mit 22
zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Standesinitiative aus. Als nächstes wird
sich der Nationalrat mit dem neusten Vorschlag zur Vereinfachung des Steuersystems
befassen. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Der Kanton Neuenburg hatte am 1. Oktober 2014 die Standesinitiative
„Familienbesteuerung. Anpassung der Gesetzgebung an die neuen Familienformen“
eingereicht, die der Ständerat in der Wintersession 2016 beriet. Der Kanton Neuenburg
hatte beantragt, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Familienbesteuerung den
veränderten Familienmodellen angepasst werden sollten. Insbesondere die
Ungleichheiten in der Besteuerung der Alimente an minderjährige und volljährige
Kinder sowie in den Abzugsregelungen für verheiratete, unverheiratete und
geschiedene Paare sollten harmonisiert werden. Für die WAK-SR erläuterte Martin
Schmid (fdp, GR) die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion Maire (sp, NE) vom 18.
Juni 2014 (Mo. 14.3468), die sich weitgehend mit der Standesinitiative des Kantons
Neuenburg deckt (genauso wie das Postulat 14.3292). Der Bundesrat hatte
argumentiert, dass die Alimentenleistungen an volljährige Kinder von diesen versteuert
werden müssten, wenn sie von den Alimentengebern als Steuerabzüge geltend gemacht
werden könnten. Dies würde jedoch keiner sachgerechten Besteuerung entsprechen.
Bezüglich der ungleichen Kinderabzüge zwischen verheirateten, unverheirateten und
geschiedenen Eltern verweist der Bundesrat auf einen früher geltenden
Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt), gemäss
dem die Unterhaltszahlungen an Kinder nicht abgezogen werden konnten, die
bezogenen Leistungen aber entsprechend auch nicht versteuert werden mussten.
Diese Regelung war aber als ungerecht empfunden worden, weil ohne Abzug der
Unterhaltszahlungen Einkommen versteuert werden musste, das in der Realität gar
nicht zur Verfügung stand. Schliesslich würde eine solche Regelung eine Vielzahl an
Anpassungen in den Scheidungskonventionen und Unterhaltsverpflichtungen nach sich
ziehen, was ebenfalls für eine Ablehnung des Vorschlags spreche. Aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse im Rat verzichtete Didier Berberat (sp, NE) als Vertreter des
Kantons Neuenburg auf einen Minderheitsantrag auf Folgegeben, der Ständerat lehnte
die Standesinitiative entsprechend stillschweigend ab. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Martin Schmid (fdp, GR) reichte im Mai 2017 eine Motion zur Streichung der Pflicht, die
Steuererklärung zu unterzeichnen, ein, was eine Änderung des DBG, des StHG sowie
des Verrechnungssteuergesetzes mit sich bringen würde. Dies sollte die Erstellung einer
elektronischen Steuererklärung, wie sie vielerorts bereits möglich ist, vereinfachen.
Bisher müssen die Steuerpflichtigen auch bei elektronischer Übermittlung der
Steuererklärung ihre Angaben über das steuerbare Einkommen und Vermögen sowie
über die beantragte Rückerstattung der Verrechnungssteuer unterzeichnen. Dennoch
verzichteten bereits heute mehrere Kantone auf die Unterschrift. Dies solle nun mit
einer Gesetzesänderung legalisiert werden. Diese Forderung unterstützte auch der

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Bundesrat, nicht zuletzt, da dieser gemäss Bundesrat Maurer die Digitalisierung erst vor
Kurzem zur Chefsache erklärt habe. Der Finanzminister verwies zudem auf die
Aktivitäten des Bundesrates bezüglich der elektronischen Identität, die dem Parlament
vermutlich noch im Jahr 2017 vorgelegt würden. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Motion an. 7

Der Kanton Freiburg reichte im Sommer 2016 eine Standesinitiative für eine allgemeine
Steueramnestie ein. Mittels der angeregten Gesetzesänderung sollen hinterzogene
Vermögenswerte auf einfache Weise nachträglich deklariert werden können. Die
Vorteile einer Steueramnestie seien vielfältig: Allen voran profitiere die öffentliche
Hand von nicht unerheblichen Mehreinnahmen – bei der letzten Steueramnestie im
Kanton Freiburg 1969 waren rund CHF 334 Mio. nachträglich besteuert worden. Zudem
würden zahlreiche Bürger mit nicht deklarierten Vermögenswerten aufgrund der
Entwicklungen auf internationaler Ebene sowie dem „bröckelnden Bankgeheimnis“
gerne ihre Vermögenswerte regularisieren. Folglich befürworteten der Staatsrat und
der Grosse Rat des Kantons Freiburg eine Ausweitung solcher Möglichkeiten, seien in
ihren Bestrebungen aber durch ein Urteil des Bundesgerichts gegen eine
Steueramnestieregelung des Kantons Tessin zurückgebunden worden. Ein
Rechtsgutachten habe zudem gezeigt, dass die Pläne des Kantons Freiburg mit der
Bundesverfassung und dem StHG unvereinbar seien. Dies erhoffte sich der Kanton
Freiburg mithilfe der Standesinitiative zu ändern. 

Sowohl in der WAK-SR als auch anschliessend in der kleinen Kammer fand die Initiative
keinen Anklang, da es bereits die Möglichkeit zur einmaligen straflosen Selbstanzeige
von Steuersündern gebe. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der Ständeratsdebatte
zudem für die WAK-SR, dass eine Steueramnestie eines grundlegenden Systemwechsels
beim Verrechnungssteuerrecht bedürfe. Zudem schade es der Steuermoral, wenn die
geschuldeten Steuern nicht vollständig nachgezahlt werden müssten. Als Vertreter des
Kantons Freiburg plädierte Beat Vonlanthen (cvp, FR) dennoch für eine Annahme der
Initiative. Er wagte sich an heikle ethische Fragen, wie "Ist eine generelle
Steueramnestie ethisch vertretbar?". Um solche Fragen diskutieren zu können und
folglich eine generelle Steueramnestie nicht grundsätzlich auszuschliessen, bat er den
Ständerat, der Initiative Folge zu geben. Vom zweiten Freiburger Vertreter im Ständerat,
Christian Levrat (sp, FR), erfuhr Vonlanthen keine Unterstützung: Dieser störte sich
daran, dass der Ständerat zwei Stunden zuvor auf eine Revision des Steuerstrafrechts
verzichtet hatte, weil in der Schweiz so eine ausserordentlich grosse Fiskalmoral
herrsche, jetzt aber dennoch eine Steueramnestie nötig sei. Stattdessen schloss sich
Beat Rieder (cvp, VS) dem Freiburger Anliegen mit einem Plädoyer für die Steuerhoheit
der Kantone an. Diese sei mit der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden beschnitten worden, nun müsse man den Mut haben, sie den Kantonen
in dieser spezifischen Frage zurückzugeben. Der Ständerat entschied sich jedoch mit
34 zu 7 Stimmen (1 Enthaltung) gegen eine solche Änderung und gab der Initiative keine
Folge. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Januar 2018 empfahl die WAK-NR die Motion Schmid (fdp, GR) zur Streichung der
Pflicht, die Steuererklärung zu unterzeichnen, einstimmig mit einer Enthaltung zur
Annahme. Die Kommission befürwortete den Vorstoss, da er eine rein elektronische
Einreichung der Unterlagen erlaube, die Prozesse vereinfache, mit der Digitalisierung
einhergehe und in einigen Kantonen bereits Tatsache sei. In der Frühjahrssession folgte
der Nationalrat ohne Gegenantrag dem Bundesrat, dem Ständerat und seiner
Kommission. Somit liegt es nun am Bundesrat, die dafür notwendigen
Gesetzesänderungen zu erlassen, dabei aber auch die Beweissicherung und die
Haftungsfrage zu regeln – wie die WAK-NR betont hatte. 9

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat mit der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes, insbesondere mit den drei vom Nationalrat gegenüber
der bundesrätlichen Botschaft geschaffenen Änderungen. Beim «Kernstück der
Revision», wie es Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) ausdrückte, hatte sich die
WAK-SR mit 9 zu 3 Stimmen auf die Seite des Nationalrats geschlagen: Nachmeldungen
sollen nicht nur bis zum Ende der Einsprachefrist zur Veranlagung möglich sein,
sondern auch, solange Veranlagungs- oder Nachsteuerverfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen sind, die Veranlagung also noch hängig ist. Diese
Möglichkeit gelte aber nicht endlos, erklärte Bischof dem Rat: Bereits mit der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bisherigen Rechtsetzung sei eine Rahmenfrist von 3 Jahren im Regelfall vorgesehen.
Finanzminister Maurer erachtete diese Änderung als problematisch: Die
Steuerpflichtigen hätten die Pflicht, die Veranlagung zu prüfen, wodurch fahrlässig
verursachte falsche Angaben bereits entdeckt werden sollten. Liesse man den
Steuerpflichtigen aber so viel Spielraum, wie es der Nationalrat und die Kommission
beabsichtigten, würden es einige Personen womöglich «darauf ankommen lassen».
Dann könnten sie die Rückerstattungen der Verrechnungssteuer bei einer allfälligen
Verfahrenseröffnung «in letzter Minute» noch geltend machen und dies als Fehler oder
Unterlassung deklarieren. Auch eine Minderheit Levrat (sp, FR) sprach sich für die
Regierungsvorlage aus. Das Argument der Befürworter der nationalrätlichen Lösung,
wonach die Regelung nur für Fahrlässigkeit, nicht aber für Betrugsabsichten gelte, liess
Levrat nicht gelten: Solche Betrugsabsicht könnten kaum je nachgewiesen werden,
argumentierte er. Trotz dieser Einwände folgte der Ständerat der Mehrheit seiner
Kommission mit 30 zu 13 Stimmen. 
Ein weiterer Streitpunkt betraf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Aufgrund
verfassungsrechtlicher Bedenken und Unsicherheit darüber, ob eine generelle
Rückwirkung bis zum 1. Januar 2014 – wie sie der Nationalrat beschlossen hatte – auch
für rechtskräftig abgeschlossene Fälle gelten würde, reichte eine Minderheit um Martin
Schmid (fdp, GR) einen Alternativvorschlag ein: Eine Rückwirkung soll dann möglich
sein, wenn «über den Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer noch nicht
rechtskräftig entschieden worden ist.» Diesem Minderheitsantrag folgte der Ständerat
mit 24 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Zudem nahm die kleine Kammer einen
Änderungsantrag der Kommission bezüglich der Meldefrist für Gewinne aus Geldspielen
an, da diesbezüglich eine Inkongruenz zum Geldspielgesetz bestanden hatte. In der
Gesamtabstimmung stimmte die Ständekammer der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes mit 30 Stimmen bei 11 Enthaltungen zu. 

Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte die Verrechnungssteuerrevision.
Ohne grosse Diskussionen folgte der Nationalrat der kleinen Kammer in allen restlichen
Differenzen und stimmte der Vorlage stillschweigend zu. Mit 38 zu 1 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) und 137 zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahmen die beiden Räte die
Revision in den Schlussabstimmungen an, im Nationalrat sprachen sich die Fraktionen
der SP und der Grünen geschlossen gegen die Vorlage aus. 10

Nachdem der Nationalrat bezüglich des Bundesgesetzes über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen entgegen dem ersten Entscheid des Ständerats
einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen unter gewissen
Bedingungen zugestimmt hatte, präsentierte die WAK-SR Anfang 2019 diesbezüglich
einen neuen Vorschlag: Ausländische Bussen sollen nur dann abzugsfähig sein, wenn
die Sanktionen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen oder die der
Sanktion zugrunde liegenden Handlungen auf gutem Glauben beruhten. Martin Schmid
(fdp, GR) erklärte für die Kommission, dass man die Meinung des Nationalrats teile, dass
für Zahlungen aufgrund von willkürlichen und unfairen ausländischen Gerichts- oder
Verwaltungsentscheiden – zum Beispiel wenn elementare Verfahrensgrundsätze der
EMRK oder des Uno-Paktes verletzt wurden – die Möglichkeit eines Abzugs von den
Steuern geschaffen werden solle. Man habe daher eine «Zwischenvariante» zwischen
den Versionen des Bundesrates und des Nationalrates vorgeschlagen, bei der es jedoch
an den juristischen oder natürlichen Personen liege, solche Verfahrensmängel oder ein
Verhalten nach gutem Glauben gemäss Artikel 3 ZGB nachzuweisen. Anita Fetz (sp, BS)
reichte einen Rückweisungsantrag an die Kommission ein. Sie erklärte, dass sich
Juristinnen und Juristen ausserhalb der Bundesverwaltung – im Unterschied zu ihren
Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Verwaltung – nicht einig gewesen seien, wie die
Klausel bezüglich des «guten Glaubens» genau zu interpretieren sei, da sie viel
Ermessensspielraum lasse. Deshalb solle die Kommission diesen Aspekt nochmals
besprechen und falls nötig präzisieren. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass diese
Regelung für die Kantone einen grossen Mehraufwand mit sich bringen würde und dass
diese entsprechend vorgängig angehört werden sollten. Letzteres Argument fand auch
bei Finanzminister Maurer Anklang. Trotz zahlreicher Wortmeldungen, in denen sich
Kommissionsmitglieder über den Rückweisungsantrag erstaunt zeigten und
argumentierten, dass die offene Frage problemlos im Zweitrat diskutiert werden
könnte, hiess der Ständerat den Antrag Fetz mit 21 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
gut. 11
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich (BRG 20.051)

Das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich, welches Regierung
und Parlament in den Jahren 2020 und 2021 erarbeiteten, will eine vollständig
elektronische Einreichung der Steuererklärung ermöglichen und damit auch die
Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) für eine Streichung der Pflicht zur Unterzeichnung
der Steuererklärung umsetzen. Der Bundesrat sah vor, eine digitale Einreichung der von
den Kantonen für den Bund erhobenen Steuern, unter anderem für Einkommens-,
Vermögens-, Gewinn- und Kapitalsteuern, zu ermöglichen, wobei jedoch auch
weiterhin analoge Eingaben der Steuererklärung zulässig bleiben und auch die Kantone
nicht zum Angebot einer digitalen Steuererklärung gezwungen werden sollten. Nach
Unstimmigkeiten zwischen den Räten setzte sich der Nationalrat jedoch mit seinem
Anliegen durch, auch die verbliebenen zwei Kantone ohne ein solches Angebot zur
Möglichkeit einer elektronischen Steuererklärung zu zwingen – jedoch ohne Angabe
einer Umsetzungsfrist. 
Hingegen setzte sich der Ständerat in Übereinstimmung mit dem Bundesrat bei der
Befähigung für den Bundesrat durch, die elektronische Durchführung von Verfahren bei
den indirekten Steuern in der Zuständigkeit des Bundes zukünftig vorschreiben zu
können – der Nationalrat hätte hier ein freiwilliges, durch Anreize gefördertes vermehrt
elektronisches Steuerverfahren bevorzugt. Zudem entschieden sich die Räte, die
Kantone zwar nicht zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen,
aber zu einheitlichen Datenformaten zu verpflichten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts (MCF 20.051)
(Traduction: Chloé Magnin)

La loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts, laquelle a été
élaborée par le gouvernement et le Parlement entre 2020 et 2021, souhaite rendre
possible une déclaration d'impôt entièrement électronique et, par la même occasion,
concrétiser la motion Schmid (plr, GR; Mo. 17.3371), qui souhaite supprimer la signature
obligatoire sur la déclaration d'impôt. Le Conseil fédéral y a vu l'opportunité d'autoriser
le dépôt numérique des impôts prélevés par les cantons pour la Confédération,
notamment concernant les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital. La
saisie analogue de la déclaration d'impôt resterait autorisée et les cantons ne seraient
pas obligés de proposer une déclaration d'impôt numérique. Après un désaccord entre
les Conseils, le Conseil national s'est imposé avec sa proposition qui force les deux
cantons n'ayant pas encore une telle offre, à mettre à la disposition de la population
une infrastructure permettant de remplir une déclaration d'impôt électronique.
Cependant, aucun délai d'instauration n'a été fixé. Le Conseil des Etats s'est lui imposé,
en accord avec le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'habilitation du Conseil fédéral à
prescrire à l'avenir l'exécution électronique des procédures en matière d'impôts
indirects relevant de la compétence de la Confédération – le Conseil national aurait
préféré une procédure fiscale électronique volontaire encouragée par des incitations.
En addition, les Conseils ont décidé non pas d'obliger les cantons à utiliser des
formulaires identiques pour la déclaration d'impôt, mais de les obliger à utiliser des
formats de données uniformes.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
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elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 12
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